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 Veröffentlicht am 29.05.2001

Norm

ARHG §3

Rechtssatz

Die Prüfung der Gegenseitigkeit kann nicht im Wege von Privatgutachten geschehen, einzubinden ist vielmehr das

Bundesministerium von Justiz, das entsprechende Erkundigungen zu p7egen hat und allenfalls auch eine

Gegenseitigkeitserklärung des ersuchenden Staats zu erwirken sucht.
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